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§ 2 
 
Dem Technologie- und Förderzentrum obliegen die Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Produktion, 
Verarbeitung und Nutzung Nachwachsender Rohstoffe durch anwendungsorientierte Forschung, Versuche, 
Untersuchungen, Beratung, Information, Aus- und Fortbildung sowie die Förderung der energetischen und 
stofflichen Nutzung von Biomasse.


